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Hauterkrankungen sind nach wie vor führend bei den Berufs
krankheitenmeldungen. Berufsdermatologe Prof. Dr. John be
richtete in Dresden im Dezember auf der Veranstaltung des 
VDBW zusammen mit der BGW davon, dass nur 4,5 % aller 
bei den Berufsgenossenschaften eingehenden Meldungen von 
Hauterkrankungen von Betriebsärzten gemeldet werden. Viele 
dieser Erkrankungen entstehen in den Kleinbetrieben, die nach 
wie vor nicht ausreichend betreut werden.

Unser Redaktionsmitglied Frau Dr. Mariam Konner beschäftigt 
sich mit dem aktuellen Thema „EZigarette“ und liefert uns für 
unsere Stellungnahmen im Betrieb alle notwendigen Hinter
grundinformationen und Argumente. 

Ich wünsche Ihnen mit unseren Inhalten eine spannende und 
hilfreiche Lektüre und ein erfolgreiches Neues Jahr

Ihre Monika Stichert

Weiteres Ergebnis: Die Befragten setzen 
eher selten auf den Rat externer Exper-
ten, etwa einer sicherheitstechnischen 
oder arbeitsmedizinischen Betreuung. 
In vielen Unternehmen ist deshalb die 
wichtige Betreuung durch den Betriebs-
arzt oder bei sicherheitstechnischen 
Problemen unklar. So handeln kleine 
Unternehmen im Arbeitsschutz im 
günstigsten Fall auf der Grundlage eines 
begrenzten Basiswissens und greifen 
nur bei Bedarf auf externe Fachkräfte 
zurück. Das ist aber nicht der Normal-
fall, denn es gibt auch solche, die über 
ein begrenztes oder sehr geringes Ar-
beitsschutzwissen verfügen, die kaum 
bis gar nicht handeln und auch keinen 
weiteren Informationsbedarf sehen.
So stellt sich die Frage, wie Arbeits-
schutzwissen künftig besser zugänglich 
gemacht werden kann, um Mindest-
standards in kleinen Betrieben sicher-
zustellen. Unternehmer orientieren sich 
auch im Arbeitsschutz an der guten be-
trieblichen Praxis. „Am besten lerne ich 
von anderen Betrieben. Wenn ich sehe, 
wie die das gemacht haben, dann kann 
ich mir auch vorstellen, ob das bei uns 
klappt – schön praktisch und nicht so 
theoretisch“, erklärte ein Befragter.
Aus Sicht der BAuA reicht das aber 
nicht, um Mindest- und Qualitätsstan-
dards im Arbeits- und Gesundheits-
schutz dauerhaft sicherzustellen. Besser 
sei die Zusammenarbeit mit arbeitsme-
dizinischen und sicherheitstechnischen 
Fachkräften, stellen die Forscher im 

BAuA-Bericht fest. Das zeigt sich etwa 
darin, dass Geschäftsführungen, die 
sich für ein Betreuungsmodell entschie-
den hätten, häufiger Besprechungen zu 
Gesundheits- und Unfallgefahren auf 
die Tagesordnung setzen. Überdies be-
teiligen vier von fünf Unternehmen, die 
nach eigenen Angaben Gefährdungsbe-
urteilung durchführen, dabei externe 
Fachkräfte.
Fazit: Eine Strategie für bessere Arbeits-
schutzstandards in kleinen Unterneh-
men beruht auf einem praxisnahen 
Handlungs- und Erfahrungswissen von 
Unternehmern für Unternehmer. Damit 
das Wissen für den Ausbau der Zusam-
menarbeit mit externen Fachkräften 
 genutzt werden kann, muss es jedoch 
fachgerecht aufbereitet werden. Diese 
Strategie könnte ein bedarfsorientiertes 
Handeln im Arbeits- und Gesundheits-
schutz kleiner Unternehmen erfolgrei-
cher als bisher machen und die Beschäf-
tigten zum Mitmachen motivieren. 
Kenntnisstand von Unternehmen auf 
dem Gebiet des Arbeits- und Gesund-
heitsschutzes in KMU; Cordula 
Sczesny, Sophie Keindorf, Patrick Droß; 
Bun desanstalt für Arbeitsschutz und 
Arbeitsmedizin 2011; ISBN 978-3-
88261-132-8; 112 Seiten. Der Bericht 
kann auch kostenlos im PDF-Format 
im  Internetangebot der BAuA unter  
www.baua.de/publikationen herunter-
geladen werden. ■
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Kleine Unternehmen weisen dem Ar-
beits- und Gesundheitsschutz eine hohe 
Bedeutung zu. Das zeigt eine repräsen-
tative Befragung von rund 1.000 ge-
schäftsführenden Personen, die die 
Bundesanstalt für Arbeitsschutz- und 
Arbeitsmedizin (BAuA) in Auftrag ge-
geben hat. Untersucht wurden Kennt-
nisstand und betriebliches Handeln im 
Arbeitsschutz der Arbeitgeber. Die Er-
gebnisse liegen jetzt als Bericht „Kennt-
nisstand von Unternehmen auf dem 
Gebiet des Arbeits- und Gesundheits-
schutzes in KMU“ vor. Sie verdeut-
lichen den Kontrast zwischen dem 
 Wissen über Arbeitschutz und dem täg-
lichen Handeln im Betrieb.
„Ein guter Arbeits- und Gesundheits-
schutz trägt zum Erfolg eines Unter-
nehmens bei“ – so lautet die fast durch-
gängige Einschätzung der Befragten. 
Mehrheitlich vertreten wird aber auch 
die Meinung: „Hauptsache wir versto-
ßen nicht gegen Gesetze“. Trotzdem ist 
das Wissen um gesetzliche Regelungen 
und Standards eher gering ausgeprägt, 
wie die Ergebnisse der Befragung zei-
gen. Nur in 38 Prozent der Klein-
betriebe finden zudem Gefährdungs-
beurteilungen statt, wie sie gesetzlich 
vorgeschrieben sind. Andererseits be-
richten neun von zehn Unternehmen, 
die das Fehlen einer Gefährdungsbeur-
teilung angeben, dass sie sich auf andere 
Art und Weise einen Überblick über die 
Gefährdungen verschaffen und daraus 
Schutzmaßnahmen ableiten. 

Forschung: Kontrast zwischen täglichem 
Handeln und Arbeitsschutzwissen
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